
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 08.11.2017 

Seite 1 von 1 

 

 

Aktenzeichen: 

22.5-3-5158016-288/17/ 

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr  Dunker 

Zimmer 117 

Telefon: 

0211 475-9710 

Telefax: 

0211 475-9040 

kbd@brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Mündelheimer Weg 51 

40472 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-9040 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de  

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis D-Flughafen, 

Buslinie 729 - Theodor-Heuss-

Brücke 

Haltestelle: 

Mündelheimer Weg 

Fußweg ca. 3 min 

 

Zahlungen an: 

Landeskasse Düsseldorf 

Konto-Nr.: 4 100 012 

BLZ: 300 500 00 Helaba 

IBAN: 

DE41300500000004100012 

BIC: 

WELADEDD 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) / Luftbildauswertung 
Hilden, Bebauungsplan Nr. 103 
 
Ihr Schreiben vom 06.11.2017  
 XXX1 
 
 
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen 
liefern Hinweise auf einen konkreten, in der beigefügten Karte dargestell-
ten Verdacht auf Kampfmittel. Ich empfehle die Überprüfung der Mili-
täreinrichtung des 2. Weltkrieges (Laufgraben). Eine darüber hinaus-
gehende Untersuchung auf Kampfmittel ist nicht erforderlich. Die Beauf-
tragung der Überprüfung erfolgt über das Formular Antrag auf Kampfmit-

teluntersuchung auf unserer Internetseite¹. 
 
Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das 
Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Zur Festlegung  des abzuschie-
benden Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird um Terminab-
sprache für einen Ortstermin gebeten. Verwenden Sie dazu ebenfalls 
das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung. 
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich zu-
sätzlich eine Sicherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unse-
rer Internetseite das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 
 
Im Auftrag 
 
 
( Dunker) 

ISR - Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH 
Zur Pumpstation 1 
42781 Hilden 
 
 
XXX012 
 

 

 
Durchschrift 

 

 

XXX011 

¹ Zur Kampfmittelüberprüfung werden zwingend Betretungserlaubnisse der betroffenen Grundstü-
cke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine 
Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu bestätigen. 
 

http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/2012-02-24_Antrag_auf_Kampfmitteluntersuchung.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/2012-02-24_Antrag_auf_Kampfmitteluntersuchung.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/2012-02-24_Antrag_auf_Kampfmitteluntersuchung.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/_Merkblatt_f__r_Baugrundeingriffe.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp


Diese Karte darf nur mit der zugehörigen textlichen Stellungnahme verwendet werden.

Aktenzeichen :

Bezirksregierung 
Düsseldorf

22.5-3-5158016-288/17

 

Datum : 08.11.2017
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1:1.500Maßstab : 

Nicht relevante Objekte außerhalb des beantragten Bereichs sind ausgeblendet.

Legende 

Blindgängerverdacht
DÍ geräumte Blindgänger

geräumte Fläche
Detektion nicht möglich militär. Anlage

Laufgraben
Panzergraben
Schützenloch
Stellung

ausgewertete Fläche(n)

Überprüfung der zu überbauenden Flächen
ist nicht erforderlich
Überprüfung der zu überbauenden Flächen
wird empfohlen
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Dienstgebäude 
Goldberger Straße 30 
40822 Mettmann 
 
Homepage 
www.kreis-mettmann.de 

Telefon (Zentrale) 
02104  99-0 
Fax (Zentrale) 
02104  99-4444 

E-Mail (Zentrale) 
kme@kreis-mettmann.de 

Besuchszeit 
08:30 bis 12:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Straßenverkehrsamt 
07:30 bis 12:00 Uhr und 
Do. von 14:00 bis 17:30 Uhr 

Konten 
Kreissparkasse Düsseldorf  
IBAN: DE 69 3015 0200 0001 0005 04 
SWIFT-BIC: WELADED1KSD 
Postbank Essen   
IBAN: DE93 3601 0043 0085 2234 38 
SWIFT-BIC: PBNKDEFF 

. . .  

Auskunft erteilt 

Zimmer 

Tel.  02104  99- 

Fax  02104  99- 

E-Mail 

Postanschrift:  Kreisverwaltung Mettmann · Postfach · 40806 Mettmann 
 
ISR 
      
Stadt+Raum 
Memeler Str. 30 
42781 Haan 
      
 
 
06.11.2017   Herr Zellin 
61-1/Ze  3.115 
05.12.2017  2607 
  842607 
  joerg.zellin@kreis-mettmann.de 
 

 
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange 
 
Stadt Hilden 
Bebauungsplan Nr. 103, 3. Änderung 
Bereich: Düsseldorfer Str., Niedenstr. 
 
 
Zu der o. g. Planungsmaßnahme nehme ich wie folgt Stellung: 
 
 
Untere Wasserbehörde: 
 
Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde bestehen keine Bedenken. Die Flächen sind im GEP der 
Stadt Hilden berücksichtigt. 
 
Das Plangebiet befindet sich gemäß der Hochwassergefahrenkarte der Bezirksregierung für die 
Itter im Bereich eines HQextrem, d.h. dass die Flächen werden in sehr seltenen Fällen überflutet.  
 
Die Hochwasserrisikokarte der Bezirksregierung weist das Plangebiet als Fläche für Wohnen bzw. 
als Fläche für eine gemischte Nutzung aus. Hier ist evtl. noch einmal eine Überarbeitung erforder-
lich.  
 
Die Möglichkeit der geplanten Versickerung des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers 
in den begrünten Teilbereichen ist im Vorfeld durch entsprechende Untersuchungen zu ermitteln.   
Da es sich um ein Gewerbegebiet handelt, ist entsprechend des Verschmutzungsgrades des Nie-
derschlagswassers evtl. eine Vorbehandlung erforderlich. Eine Einleitung in die öffentliche Kanali-
sation wird seitens der Unteren Wasserbehörde favorisiert. 
 
 
Untere Immissionsschutzbehörde: 
 
Seitens des anlagenbezogenen Immissionsschutzes bestehen keine Bedenken gegen die Pla-
nung. 

Ihr Schreiben

Aktenzeichen

Datum

Bitte geben Sie bei jeder 
Antwort das Aktenzeichen an. 

Wir sind das neander‐
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Untere Bodenschutzbehörde: 

Allgemeiner Bodenschutz 

Aus Sicht des Allgemeinen Bodenschutzes werden keine Bedenken vorgebracht. 
 
Altlasten 

Im Plangebiet befinden sich Flächen, die im „Altlastenkataster“ des Kreises Mettmann verzeichnet 
sind. Das Flurstück 313, welches mit einer LKW-Tiefgarage überplant wird, ist Bestandteil der Flä-
che mit der Nummer 35369/4 Hi „Umgebung Fa. Radenberg und Fa. Herzog“, welche im Altlasten-
kataster des Kreises Mettmann mit der Altlastenklasse 2 „keine Gefahr bei derzeitiger Nutzung“ 
verzeichnet ist.  
 
Die Behandlung des Themas Altlasten ist weder im aktuellen B-Plan-Entwurf, noch in der Begrün-
dung oder im Umweltbericht berücksichtigt. Folgende Punkte sind für eine Berücksichtigung der 
Belange des nachsorgenden Bodenschutzes zu beachten und umzusetzen: 
 

1. Die Fläche ist gem. §9 Abs.5 BauGB im B-Plan zu verzeichnen. 
 

2. Folgender textlicher Hinweis ist aufzunehmen: 
 

Bei allen baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen im Bereich der Fläche 35369/4 Hi 
aus dem Altlastenkataster des Kreises Mettmann ist die Untere Bodenschutzbehörde des 
Kreises Mettmann zu beteiligen.  

 
3. Der nachsorgende Bodenschutz ist umfassend im Umweltbericht zu behandeln. Informatio-

nen zum Sachstand liegen im Anhang bei. Ich empfehle neben der Einarbeitung der vor-
handenen Informationen in den Umweltbericht zusätzlich auch eine orientierende Altlasten-
untersuchung für den Bereich, da weiterhin ein Eintrag von LCKW ins Grundwasser vermu-
tet werden muss. Die Auswirkungen und Prüfergebnisse können ohne weitere Datengrund-
lage nicht prognostiziert werden. 
 

4. Ich weise darauf hin, dass im Bereich der Firma mc² (direkt angrenzend zum Flurstück 
313), welcher zusätzlich überbaut werden soll, zwei Grundwassermessstellen existieren, 
die Bestandteil des regelmäßigen Monitorings des Kreises Mettmann zur Erfassung der 
LCKW-Grundwasserbelastung Hilden-Benrath sind. Sollten diese durch die Bautätigkeiten 
entfallen müssen, sind diese adäquat zu ersetzen. 
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Sachstandsbericht 35369/4 Hi - Umgebung Fa. Radenberg und Fa. Herzog: 
 
Zuständig: Herr Frentjen 
Stand: 28.02.2017 
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Kurzfassung: 
1991/92 stadtweite Bodenluftmesskampagne, 1994/95 Gefährdungsabschätzung, Bodenluft- und 
massive Grundwasserbelastungen mit LCKW, 1999 weitere Bodenluftuntersuchungen, 2001/2002 
gemeinsame Sanierungsuntersuchungen Stadt Düsseldorf/Kreis der großräumigen LCKWBelas-
tungsfahnen, Schadensverursacher bleibt fraglich, 2008 weitere Boden- und 
Bodenluftuntersuchungen, 2010 Beginn Fahnensanierung im Grenzbereich Hilden – D´-Benrath 
 
Sachstand: 
Im Rahmen einer stadtweiten Bodenluftuntersuchungskampagne des Kreises Mettmann wurden 
1991 im Bereich der aneinandergrenzenden Standorte erhöhte LCKW-Gehalte in der Bodenluft 
ermittelt. Die daraufhin 1992 vom Kreis veranlassten ergänzenden Untersuchungen ergaben ne-
ben einer Bestätigung der Bodenluftbelastung erhebliche Grundwasserkontaminationen (Tetrach-
lorethen) im Abstrombereich beider Betriebe. Um Ursache, Ausmaß und Quelle der LCKW-
Grundwasserbelastungen zu ermitteln, beauftragte der Kreis im Oktober 1994 ein Sachverständi-
genbüro zunächst mit weiteren Bodenluftuntersuchungen. Die 1995 vorgelegten Befunde ergaben 
ein diffuses Bild der Schadstoffverteilung, so dass eine Zuordnung der Belastungen zu einem der 
beiden Betriebe bzw. zu beiden Betrieben gleichermaßen nicht möglich war. 
 
Die Stadt Düsseldorf stellte 1996 Untersuchungsergebnisse vor, nach denen eine 
Belastungsfahne aus dem Bereich der Fa. Radenberg und der Fa. Herzog in Düsseldorfer 
Stadtgebiet gelangen soll. Im Rahmen der Grundwasserstudie des Kreises Mettmann im 
Grenzbereich der Städte Düsseldorf und Hilden (vgl. 6370/1 Hi) sollten auch die Darstellungen der 
Stadt Düsseldorf untersucht werden. Der im April 1997 vorgelegte Bericht macht deutlich, dass ein 
Zusammenhang des Belastungsbereiches der Fa. Radenberg / Fa. Herzog mit Düsseldorfer Scha-
densfällen nicht besteht. 
 
Zur Ermittlung von Verursacher und Eintragstelle hat der Kreis Bodenluft- und weitere 
Grundwasseruntersuchungen an den vorhandenen Messstellen verdichtet und auch in das 
nähere Umfeld der Standorte ausgedehnt. Der Ende 1999 vorgelegte Bericht verdeutlicht, dass 
sowohl im Bereich der Fa. Radenberg als auch im Bereich der Fa. Herzog mäßige 
Bodenluftbelastungen vorhanden sind. In der näheren Umgebung der beiden Standorte konnten 
dagegen keine Belastungen festgestellt werden. Die Befunde erklären sich möglicherweise aus der 
hohen Grundwasserbelastung, die in die darüber liegende Bodenluft ausgast. 
 
Trotz der umfangreichen Untersuchungen konnten Eintragstelle und Verursacher des Schadens 
nicht ermittelt werden. Im nächsten Schritt veranlasste der Kreis im Mai 1998 die Planung und Er-
richtung eines Grundwassermessstellennetzes. Da im Februar 2000 mit der Stadt Düsseldorf eine 
gemeinsame Bearbeitung der weiträumigen LCKW-Grundwasserbelastungen im Grenzbereich 
Hilden / Düsseldorf (vergl. Einführung) vereinbart wurde, bestand die Stadt Düsseldorf darauf, 
auch die bereits vom Kreis beauftragten Maßnahmen im Bereich der Standorte Radenberg und 
Herzog in die gemeinsame regionale Untersuchungskampagne zu integrieren. 
Auf Drängen der Bezirksregierung folgte der Kreis diesem Ersuchen und stellte zunächst die hier 
laufenden Grundwasseruntersuchungen ein. Im August 2001 wurde gemeinsam von Stadt Düssel-
dorf und Kreis der Auftrag für die regionalen Sanierungsuntersuchungen einschließlich der Errich-
tung weiterer Grundwassermessstellen erteilt. Allein auf Hildener Stadtgebiet und somit auch im 
Abstrombereich der Firmen Radenberg und Herzog wurden 2001/2002 insgesamt 34 neue, bis zu 
80 m tiefe Messstellen errichtet. Sowohl für die Gutachterleistungen als auch für die Errichtung der 
Grundwassermessstellen hat das Land Fördermittel in Höhe von 80% der Projektkosten bewilligt. 
Nach Vorlage und Auswertung des Berichts zur Sanierungsuntersuchung vom August 2002 fand 
zur Erörterung und weiteren Verfahrensweise am 28. 10. 2002 die Abschlussbesprechung bei der 
Bezirksregierung statt. Im Gutachten wird bestätigt, dass im Grenzbereich Hilden/Düsseldorf-
Benrath großräumige Grundwasserverunreinigungen mit LCKW vorliegen. Ausgehend und teilwei-
se überlagernd erstrecken sich in der Spitze ineinander verlaufende Grundwasserbelastungsfah-
nen von insgesamt 2.800 m Länge und maximal 750 m Breite. Emissionsherde in Hilden sind das 
ehem. Mannesmann-Gelände (gesichert), die Fa. ICI (vermutet/fraglich) und die Fa. Herzog (ver-
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mutet/fraglich). Die Schadstofffahnen sind insgesamt weitgehend lagestabil. An den Rändern der 
Belastungsbereiche mit sinkenden LCKW-Gehalten findet nachweislich ein natürlicher Schadstoff-
abbau statt. Einzugsgebiete von Trinkwassergewinnungsanlagen sind nicht betroffen. Die Schad-
stoffkonzentrationen in den Belastungsfahnen erreichen maximal 500 μg/l, liegen räumlich über-
wiegend zwischen 200 und 300 μg/l, also auf mäßigem Niveau. Unmittelbare bzw. akute Gefahren 
sind nicht ersichtlich. Ein Handlungsbedarf besteht zwar, jedoch nicht unverzüglich. Unbestritten ist 
dagegen die Notwendigkeit der jeweiligen Herdsanierungen. 
 
Auf der Grundlage der von der Bezirksregierung verfügten Sanierungsvariante wurde mit 
Bewilligung von Landesmitteln im Mai 2003 von Stadt Düsseldorf und Kreis Mettmann die 
gemeinsame behördliche Sanierungsplanung in Auftrag gegeben. 2006 und 2007 wurden auf die-
ser Grundlage die 12 Sanierungsbrunnen sowie weitere 22 Messstellen auf Hildener 
Stadtgebiet errichtet. Die Planungen für die Wasseraufbereitungsanlage und dem dazugehörigen 
Rohrleitungsnetz sind in 2008 abgeschlossen worden. Nach Vertragsunterzeichnung im Februar / 
März 2009 ist nach öffentlicher Ausschreibung im August 2009 mit der Errichtung der Sanierungs-
anlage im Fahnenabschnitt an der Reisholzstraße begonnen worden. Seit April 2010 wird aus den 
12 Brunnen auch das Grundwasser aus dem Bereich Radenberg und Herzog erfasst, sodass zu-
künftig zumindest der weitere Abstrom von belastetem Wasser verhindert wird. 
 
Bei einem Hallenabriss im Dezember 2008 konnte der Untergrund unterhalb der Betriebshalle von 
Herzog untersucht werden. Dabei sind weder im Boden, noch in der Bodenluft Hinweise auf 
Schadstoffeinträge festgestellt worden. 
 
Maßnahmen: 
Es besteht weiterhin ein konkreter Verdacht, dass von dem Bereich ein relevanter LCKW-Eintrag 
stattfindet. Die Lokalisierung der Quelle muss weiterhin vorangetrieben werden. Vorbereitende 
Informationen zu den ehemaligen Verdachtsmomenten sind mittlerweile zusammengetragen wor-
den. Im nächsten Schritt muss in Teilbereichen der beiden Standorte erneut sondiert werden. 
 
 
 
Untere Naturschutzbehörde (UNB): 

Zur vorgenannten Planung werden nachfolgende Hinweise und Anregungen vorgebracht.  
 
Landschaftsplan: 
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes. Natur- oder Landschafts-
schutzgebiete werden auch nicht berührt. Eine Beteiligung von Beirat, ULAN- Fachausschuss so-
wie Kreisausschuss ist daher nicht erforderlich.  
 
Umweltprüfung/ Eingriffsregelung:  
In der Eingriffsbilanzierung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages vom 14.08.2017 (LFB), 
Punkt 3.1.1 „Ökologischer Wert Bestand“, ist der (gemäß Planung verbleibende und mit Gehölzen 
bestockte) Grünstreifen an der Düsseldorfer Straße als Teil einer „Grünfläche in Gewerbegebie-
ten“, Code 4.5, Gesamtgröße: 4.490 qm, mit einem Grundwert von 2 und insgesamt 8.980 Wert-
punkten bilanziert worden (siehe unten, Auszug aus der Karte LFB, Bestand, rot gestrichelte Flä-
che). Die rot gestrichelte Fläche hätte somit einen Wert von 970 qm x 2= 1.940 Wertpunkten.  
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Nachfolgend wird im LFB unter Punkt 3.1.2 „Ökologischer Wert Planung“ die gleiche Fläche als 
„Pflanzenerhalt Gehölzstreifen längs B 228“, Code 7.4, Größe 970 qm mit einem Grundwert von 5 
und insgesamt 4.850 Wertpunkten aufgeführt (siehe unten, Auszug aus der Karte LFB, Planung, 
rot gestrichelte Fläche).  
 

 
Seitens der UNB ist diese Bilanzierung nicht nachvollziehbar. Wie kann ein vorhandener Gehölz-
bestand in der Bestandsberechnung einen Wert von 2 Punkten, in der Planungsberechnung aber 
einen Wert von 5 Punkten erlangen mit der Folge, dass sich dadurch auf gleicher Fläche ohne 
aktives Zutun eine Wertsteigerung um 2.910 Wertpunkte ergibt. Es wird angeregt, die Eingriffs- 
Ausgleichsbilanzierung, die unter Punkt 6.1 des LFB noch von einem Überschuss von 1.246 Wert-
punkten ausgeht, dahingehend zu überprüfen.  
Hinweis: 
Seinerzeit wurde ein verbleibendes Defizit von 1.386 Wertpunkten errechnet, das über das Öko-
punktekonto der Stadt ausgeglichen werden sollte.  
 
Artenschutz: 
Der unteren Naturschutzbehörde ist das Vorhandensein von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
streng geschützter Tiere und Pflanzen im Plangebiet nicht bekannt. Nach hiesiger Einschätzung 
werden lokale Populationen streng geschützter Arten durch die Planung nicht beeinträchtigt. Die 
ASP bestätigt dies.  
 
 
Planungsrecht: 
 
Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
 
 
Im Auftrag  
 
 
 
Zellin 
 

































                                                                                                                           

ISR-Stadt +Raum 
Memeler Straße 30

42781 Haan

per Mail: felsmann@isr-haan.de
   lutz.groll@hilden.de

              dieter.donner@bund.net
              claudia.roth@bund.net

                                                        
                    

Offenlage B-Plan Nr. 103 - 3. Änderung
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange gem. § 4 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

in einem in höchstem Maße undurchsichtigen Bebauungsplanverfahren nehmen wir wie folgt
Stellung: 

Sechs Jahre hat es bis zu einem neuen Anlauf für einen Aufstellungsbeschluss gebraucht.
Inzwischen wurden durch Anlieger, die sich in den Bürgeranhörungen nicht öffentlich
geäußert haben, Grundstückskäufe durchgeführt. 
Im Ergebnis wird nun das Bebauungsplanverfahren fortgesetzt – allerdings ohne „konkrete
Planung“ und „ohne Bauabsichten“ eines möglichen Nutzers, der mc² Europe. Das
Unternehmen hat auch ausweislich der Unterlagen keine Abwanderungsabsichten.
Trotzdem dient der Bebauungsplan vorrangig dem Erhalt, der Sicherung und der Schaffung
neuer Arbeitsplätze. 

Verwunderlich ist, warum und für wen durch die Stadt Hilden hier eine Angebotsplanung
geschaffen werden soll. Seitens der umliegenden Betriebe gibt es offenkundig keinen akuten
Bedarf. Den gibt es in Hilden aber für Wohnraum, insbesondere preisgünstigen. Wir
schlagen daher vor, dass sich die Stadtverwaltung mit ihren beschränkten personellen
Kapazitäten vorrangig mit den drängenden baurechtlichen Problemen befasst, ehe sie sich
auf dem Gebiet der nicht konkreten Angebotsplanung beschäftigt. 

Konkret scheinen dagegen die Planungen für die künftige Wohnung für Aufsichts- und
Bereitschaftspersonal, Betriebsinhaber und -leiter zu sein. Bei allen Unwägbarkeiten steht
heute schon fest, dass diese Wohnung auf dem Dach der bereits 11 m hohen Lagerhalle
über den Dächern des Hildener Westens erstellt werden sollen. Gemeinhin würde ein
solches Bauvorhaben als Penthouse-Wohnung bezeichnet werden. Ein zügiges Reagieren
auf Vorgänge auf dem Betriebsgelände scheint aus dieser abgehobenen Lage heraus mehr
als erschwert. 

Bund für Umwelt -und 
Naturschutz  LV NW e.V. 
Ortsgruppe Hilden 
Claudia Roth 
Krabbenburg 29
40723 Hilden  
Tel. 02103 / 21727

Hilden, 14.12.2017
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Die Intransparenz setzt sich inhaltlich in zahlreichen Aspekten der Planung fort: 

Das Planungsbüro bezeichnet die heutige Fläche als „minder genutzt“ (S.6). Das gleiche
Planungsbüro beurteilt in dem von ihm erstellten Umweltbericht den Nutzen der Fläche als
Lebensraum von Tieren und Pflanzen, für Wasser, Klima, Boden etc. 
Der Ausgang der Untersuchung ist absehbar: Wie sollte in den ein natürlicher unbebauter
Zustand der Fläche nützlich sein können? 

Wesentliche Fragen des Artenschutzes bleiben ungeklärt. Der Verlust möglicher Habitate
wird nicht betrachtet. 

Stattdessen wird zum Schutze von Fledermäusen eine Außenbeleuchtung ausschließlich mit
LED-Leuchtkörpern vorgeschrieben – welcher vernünftig planende Bauherr würde heute
noch andere Leuchtmittel verwenden? 

Die Frage der Grundstücksentwässerung bleibt offen. Textliche Festsetzungen für eine
Regenwasserrückhaltung auf dem Grundstück werden nicht gemacht. Eine Dachbegrünung
wird trotz der erwiesenen positiven Effekte auf das Stadtklima nicht vorgeschrieben. 

Planerisch nicht abgewogen werden kann die Frage der Erschließung des Geländes. Sie ist
nach allen Seiten offen gehalten. Wozu bedarf es einer Tiefgarage unter einer Gewerbehalle
ohne Erschließung an das öffentliche Straßennetz, wenn es angeblich keine konkreten
Bauabsichten gibt? Wie sollen die Auswirkungen auf das vorhandene Straßennetz beurteilt
werden, wenn bislang noch nicht einmal absehbar ist, in welche Richtung das Gelände
erschlossen wird? 

Und schließlich: wie sollen Schallschutzmaßnahmen effektiv planerisch sichergestellt
werden, wenn Grundzüge der Planung noch nicht bekannt sind? Eine Kontingentierung von
Lärm für einzelne Teilflächen des Geländes ist ein sehr theoretischer Ansatz, der den
notwendigen Gesundheitsschutz nicht hinreichend Rechnung trägt. 

So werden ungeklärte planerische Fragen gleich mehrfach auf das Stadium der
Baugenehmigung verschoben. 

Berechtigte Befürchtungen der Anlieger zur Gebäudehöhe werden abgetan mit dem
Hinweis, die Gewerbehallen fügten sich „harmonisch in das Ortsbild“ ein. 
Allein durch die Ausmaße der Gewerbehallen gegenüber der Wohnbebauung ist es zu kurz
gegriffen, Harmonie allein an der Gebäudehöhe und nicht auch am Gebäudevolumen
festzumachen. 

Wir schließen uns den Ausführungen und Bedenken der Anwohnerinnen und Anwohner
inhaltlich an, insbesondere denen der Eheleute Pieren. In den uns bekannten
Stellungnahmen werden erhebliche Vorbehalte an der Angebotsplanung geäußert. Diese
lassen sich nicht durch eine ergebnisoffene Planung und den Hinweis auf ein „harmonisches
Ortsbild“ und ein „verträgliches Miteinander“ unter den Tisch kehren. 

Wenn die Nachbarn über die Planungsabsichten derart im Unklaren gehalten werden, ist
auch für die Politik ein verantwortungsvoller Beschluss über einen solchen Bebauungsplan
nicht möglich. 

Mit freundlichen Grüßen

gez. Claudia Roth 
Sprecherin der Ortsgruppe Hilden 
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